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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Wege zum Abitur stehen Schülerinnen und Schülern in Bad Rappenau
derzeit offen? 

2. Welche Entfernungen und Fahrtzeiten mit welchen Verkehrsmitteln zu einer
gymnasialen Oberstufe sieht sie für Schülerinnen und Schüler als zumutbar an?

3. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine gymnasiale Oberstufe an einem
Gemeinschaftsschulstandort einzurichten? 

4. Wie ist der aktuelle Stand des Antrags auf eine gymnasiale Oberstufe an der
Verbundschule Bad Rappenau?

5. Wie stellen sich die Schülerzahlen an der Verbundschule Bad Rappenau aktuell dar? 

6. Inwiefern wird bei den Schülerzahlenprognosen, insbesondere bei der Berück-
sichtigung der Realschülerinnen und Realschüler, zum Antrag auf eine gymn-
asiale Oberstufe der Organisationsform der Verbundschule Bad Rappenau
Rechnung getragen?

7. Wie schätzt sie die Chancen einer Bewilligung des Antrags der Verbundschule
Bad Rappenau auf eine gymnasiale Oberstufe zum Schuljahr 2019/2020 ein? 

8. Welche Aspekte stehen einer positiven Beurteilung des Antrags der Verbund-
schule Bad Rappenau auf eine gymnasiale Oberstufe ggf. entgegen?

9. Welche Alternativen zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Ver-
bundschule Bad Rappenau sieht sie zur Entwicklung des Schulstandorts?
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B e g r ü n d u n g

Die Gründung der Verbundschule in Bad Rappenau erfolgte mit dem Ziel der
Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe nach dem Gemeinschaftsschulkonzept
zum Schuljahr 2019/2020. Die Schule hat den Antrag auf eine gymnasiale Ober-
stufe inzwischen gestellt. 

Es stellt sich nun die Frage nach dem aktuellen Stand des Verfahrens, den zugrun-
deliegenden Schülerzahlenprognosen, der Einschätzung der Landesregierung so-
wie möglicher Alternativen, die der besonderen Situation der Verbundschule Bad
Rappenau aus Realschule und Gemeinschaftsschule Rechnung trägt. Insbesondere
gilt es zu klären, wie die Realschülerinnen und Realschüler der Verbundsschule in
die Schülerzahlenprognose für die gymnasiale Oberstufe eingerechnet werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Juli 2018 Nr. 23-S190.BAD RAPPENAU/6/1 beantwortet
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Wege zum Abitur stehen Schülerinnen und Schülern in Bad Rappenau
derzeit offen?

In der Stadt Bad Rappenau gibt es einen Schulverbund aus Realschule und Ge-
meinschaftsschule, der im Schuljahr 2017/2018 bis Klassenstufe 9 aufgewachsen
ist. Dessen Schülerinnen und Schüler können an beiden Schularten des Schulver-
bunds den Realschulabschluss erwerben. Schülerinnen und Schüler der Gemein-
schaftsschule haben zusätzlich die Möglichkeit, in Klasse 10 ihre Leistungen auch
durchgängig auf dem erweiterten Niveau zu erbringen, um nach der gymnasialen
Versetzungsordnung versetzt zu werden. Mit den entsprechenden Voraussetzun-
gen können die Schülerinnen und Schüler an die gymnasiale Oberstufe eines all-
gemein bildenden oder Beruflichen Gymnasiums wechseln. 

Voraussetzungen zur Aufnahme in die Sekundarstufe II eines allgemein bilden-
den Gymnasiums sind:

Mit dem Realschulabschluss können Schülerinnen und Schüler nach § 6 Absatz 2
Nummer 2 der Multilateralen Versetzungsordnung (MVO) in die Sekundarstufe II
eines allgemein bildenden Gymnasiums wechseln, wenn sie in zwei der Fächer
Deutsch, Mathematik und Englisch mindestens die Note „gut“ und im dritten die-
ser Fächer mindestens die Note „befriedigend“ erreichen und in allen für die Ver-
setzung maßgebenden Fächern mindestens einen Durchschnitt von 3,0. 

Darüber hinaus muss in der zweiten Fremdsprache mindestens die Note „befriedi-
gend“ erreicht sein. 

Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 10 der Gemeinschaftsschule ihre Leistun-
gen durchgängig auf dem erweiterten Niveau ablegen, können nach § 5 MVO an
ein allgemein bildendes Gymnasium wechseln. Dabei wird die Versetzungsord-
nung der Gymnasien angewandt. Auch hier ist der Besuch der zweiten Fremd-
sprache ab Klassenstufe 6 verpflichtend.

Voraussetzungen für die Aufnahme an einem Beruflichen Gymnasium nach dem
Besuch der Sekundarstufe I sind:

Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an einem Beruflichen Gymna-
sium nach der Sekundarstufe I ist die Aufnahmeverordnung der Beruflichen
Gymnasien ausschlaggebend. Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss
benötigen dafür einen Schnitt in Deutsch, Mathematik und der weiterzuführenden
Pflichtfremdsprache von mindestens 3,0, und ihre Leistungen dürfen in keinem
dieser Fächer schlechter als mit der Note „ausreichend“ bewertet worden sein.
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Wurden die Leistungen durchgängig auf E-Niveau bewertet und werden die Schü-
lerinnen und Schüler am Ende Klassenstufe 10 der Gemeinschaftsschule in ent-
sprechender Anwendung der Versetzungsordnung Gymnasien versetzt, können
sie ebenfalls an ein Berufliches Gymnasium wechseln. Die Belegung der zweiten
Fremdsprache ab Klasse 6 ist keine Voraussetzung zur Aufnahme an einem Be-
ruflichen Gymnasium.

In Bad Rappenau selbst gibt es kein allgemein bildendes Gymnasium, an das
Schülerinnen und Schüler nach dem Besuch der Sekundarstufe I wechseln kön-
nen, um das Abitur zu erlangen. Das nächstgelegene allgemein bildende Gymna-
sium befindet sich in Bad Wimpfen (Hohenstaufen-Gymnasium). Es besteht aber
auch die Möglichkeit zum Wechsel an eines der allgemein bildenden Gymnasien
in Bad Friedrichshall (Friedrich-von-Alberti-Gymnasium), Mosbach (Nicolaus-
Kistner-Gymnasium oder Auguste-Pattberg-Gymnasium) oder Neckarbischofs-
heim (Adolf-Schmitthenner-Gymnasium).

Im Bereich der beruflichen Schulen besteht in Bad Rappenau keine Möglichkeit,
die allgemeine Hochschule zu erwerben. Im Umkreis von max. 15 km bieten fol-
gende berufliche Schulen Bildungsgänge an Beruflichen Gymnasien an, die zur
allgemeinen Hochschulreife führen:

Öffentliche berufliche Schulen

–  Neckarsulm: Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm (Gewerbliche Schule)

–  Mosbach: Gewerbeschule Mosbach, Augusta-Bender-Schule (Hauswirtschaf -
liche Schule), Ludwig-Erhard-Schule (Kaufmännische Schule)

–  Heilbronn: Christiane-Herzog-Schule (Hauswirtschaftliche und Landwirtschaft-
liche Schule), Andreas-Schneider-Schule (Kaufmännische Schule), Johann-Ja-
kob-Widmann-Schule (Gewerbliche Schule), Wilhelm-Maybach-Schule (Ge-
werbliche Schule), Gustav-von-Schmoller-Schule Heilbronn (Kaufmännische
Schule), Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn (Gewerbliche und Hauswirtschaft-
liche Schule)

–  Sinsheim: Albert-Schweitzer-Schule (Hauswirtschafliche Schule), Max-Weber-
Schule (Kaufmännische Schule), Friedrich-Hecker-Schule (Gewerbliche Schule)

Private berufliche Schulen

–  Heilbronn: Akademie für Kommunikation Baden-Württemberg, Kolping Bil-
dung Nordwürttemberg gGmbH, Internationaler Bund e. V. Bildungszentrum
Heilbronn

2. Welche Entfernungen und Fahrtzeiten mit welchen Verkehrsmitteln zu einer gym-
nasialen Oberstufe sieht sie für Schülerinnen und Schüler als zumutbar an?

Ob eine zumutbare Erreichbarkeit eines Bildungsabschlusses vorliegt, ist nicht
anhand starr festgelegter Wegzeiten und -strecken messbar, sondern muss viel-
mehr im Einzelfall individuell beurteilt werden. In die Beurteilung einzubeziehen
sind dabei insbesondere Merkmale der Schülerschaft, beispielsweise Alter und
besondere körperliche Voraussetzungen, wie vorliegende Beeinträchtigungen,
aber auch regionale Gegebenheiten, zum Beispiel die örtlichen Angebote des öf-
fentlichen Personennahverkehrs bzw. die geographische Lage.

3. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine gymnasiale Oberstufe an einem
Gemeinschaftsschulstandort einzurichten?

Die gymnasiale Oberstufe kann nur genehmigt werden, wenn hierfür ein öffent -
liches Bedürfnis nach § 27 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchG) gegeben ist. Insbe-
sondere ist bei der Prüfung des öffentlichen Bedürfnisses zu berücksichtigen, ob
die langfristige Schülerzahlprognose für die Klassenstufe 11 eine Mindestzahl
von 60 Schülerinnen und Schülern erwarten lässt. Die Ergebnisse des Dialog- und
Beteiligungsverfahrens sowie die Auswirkungen auf die Berührten, z. B. andere
Schulträger, werden bei der Entscheidung gewürdigt.
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4. Wie ist der aktuelle Stand des Antrags auf eine gymnasiale Oberstufe an der
Verbundschule Bad Rappenau?

Der Antrag wird derzeit im Regierungspräsidium Stuttgart geprüft und an -
schließend dem Kultusministerium zur Abstimmung übersandt. 

5. Wie stellen sich die Schülerzahlen an der Verbundschule Bad Rappenau aktuell
dar?

Die Schüler- und Klassenzahlen an der Gemeinschaftsschule und Realschule Bad
Rappenau Verbundschule im aktuellen Schuljahr 2017/2018 sind nach Klas-
senstufen in der Anlage dargestellt.

6. Inwiefern wird bei den Schülerzahlenprognosen, insbesondere bei der Berück-
sichtigung der Realschülerinnen und Realschüler, zum Antrag auf eine gym -
nasiale Oberstufe der Organisationsform der Verbundschule Bad Rappenau
Rechnung getragen?

Die Prognosekriterien für die Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe (Se-
kundarstufe II) an der Gemeinschaftsschule enthalten im zweiten Abschnitt Band-
breiten u. a. auch für die Anrechnung von Schülerinnen und Schülern von Real-
schulen. Innerhalb der festgelegten Bandbreiten ist eine Berücksichtigung beson-
derer Sachverhalte möglich, wie z. B. die Tatsache, dass eine Gemeinschaftsschu-
le im Schulverbund mit einer Realschule geführt wird.

7. Wie schätzt sie die Chancen einer Bewilligung des Antrags der Verbundschule
Bad Rappenau auf eine gymnasiale Oberstufe zum Schuljahr 2019/2020 ein?

8. Welche Aspekte stehen einer positiven Beurteilung des Antrags der Verbund-
schule Bad Rappenau auf eine gymnasiale Oberstufe ggf. entgegen? 

Ob der Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemein-
schaftsschule in Bad Rappenau genehmigungsfähig ist oder nicht, kann erst be-
antwortet werden, wenn die Prüfung abgeschlossen ist. Im Übrigen wird auf die
Antwort zu Ziffer 4 Bezug genommen. 

9. Welche Alternativen zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Ver-
bundschule Bad Rappenau sieht sie zur Entwicklung des Schulstandorts?

Im vorliegenden Fall ist zunächst das Ergebnis der Antragsprüfung abzuwarten.
Im Übrigen kommt dem Schulträger nach den gesetzlichen Regelungen ein maß-
gebliches Initiativ- und Gestaltungsrecht bei der Frage zu, ob und ggf. für welche
Bildungsangebote die Kommune einen Antrag an die Schulverwaltung stellen
möchte. Im Vorfeld hierzu sind die zuständigen Schulaufsichtsbehörden gerne be-
reit, die Kommune beratend zu unterstützen. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport
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